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13. Defizitäre stationäre Leistungen im UKSH - Kurswechsel 
jetzt einleiten  

 
Die Kosten für stationäre Leistungen im UKSH sind seit Jahren 
höher als die erzielten Erlöse. Dafür sind hauptsächlich Fälle 
verantwortlich, die nicht in einem Universitätsklinikum behandelt 
werden müssten. 
 
Die Unterdeckung ist schon vor der Corona-Pandemie von 2017 
zu 2019 sprunghaft um 25 Mio. € auf 31 Mio. € angewachsen. Ein 
wesentlicher Faktor für diese Entwicklung ist eine stagnierende 
Leistungsentwicklung bei gleichzeitig steigenden Mitarbeiterzah-
len.  
 
Vor allem die Personalkosten für den Funktionsdienst und medi-
zinisch-technischen Dienst waren 2017 und 2019 nicht durch 
entsprechende Erlöse gedeckt. Zudem wird das UKSH durch zu 
hohe Kosten für die nichtmedizinische Infrastruktur belastet, 
unter anderem für Verwaltung, Reinigung, IT und Materialtrans-
port. 
 
Seit 2020 hat sich das Defizit bei den stationären Leistungen wei-
ter verstärkt, hauptsächlich wegen des pandemiebedingten Leis-
tungsrückgangs. Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass 
sich Krankenhäuser dauerhaft auf sinkende Fallzahlen im statio-
nären Bereich einstellen müssen und das Niveau vor der 
Corona-Pandemie nicht mehr erreicht wird. 

 
13.1 Einführung 

 
Das UKSH verfolgt bislang die Strategie, mit einer Steigerung der statio-
nären Fallzahlen sowie durch Einsparungen Gewinne zu erwirtschaften, 
um die bauliche Sanierung zu finanzieren. Ziel war es, diese ohne 
Zuschüsse aus dem Landeshaushalt zu realisieren.1  
 
Diese Strategie stand von vornherein im Widerspruch zum System der 
dualen Krankenhausfinanzierung in Deutschland. Danach werden die 
Betriebskosten der Krankenhäuser, also alle Kosten, die für die Behand-
lung von Patienten entstehen, von den Krankenkassen finanziert. Die 
Investitionskosten werden von den Ländern getragen.2 Das derzeitige 
Krankenhausfinanzierungssystem sieht nicht vor, dass Krankenhäuser 
Gewinne erwirtschaften, um Investitionskosten zu finanzieren. 

                                                      
1  Umdruck 18/3238, S. 24. 
2  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenhausfinanzierung.html. 
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Für die stationäre Behandlung von Patienten gilt das Prinzip „gleiche Ver-
gütung für gleiche Leistung“. Dabei wird weder zwischen Krankenhäusern 
unterschiedlicher Versorgungsstufen differenziert noch werden regionale 
Besonderheiten berücksichtigt. Ein Krankenhaus der Regel- oder Schwer-
punktversorgung erhält für einen ähnlich gelagerten Fall die gleiche Vergü-
tung wie ein Krankenhaus der Maximalversorgung oder ein Universitäts-
klinikum. Sind die Kosten höher als die erzielbare Vergütung, hat das 
Krankenhaus die Differenz selbst zu tragen. 
 
Das UKSH hat gemeinsam mit anderen Universitätskliniken wiederholt 
darauf hingewiesen, dass das derzeitige Vergütungssystem die Sonder-
stellung der Universitätskliniken nicht ausreichend berücksichtige.1 Diese 
übernähmen die Behandlung einer Vielzahl von Patienten mit seltenen 
oder besonders aufwendigen und komplexen Erkrankungen. Hierfür hiel-
ten sie neben Personal auch entsprechende Ausstattung vor, unter ande-
rem selten genutzte Spezialgeräte. Diese spezifischen Vorhaltekosten 
würden durch das Vergütungssystem nicht gedeckt. Hierdurch seien Uni-
versitätskliniken benachteiligt. 
 
Der LRH teilt die Einschätzung, dass es für Universitätskliniken noch 
schwerer als für andere Krankenhäuser ist, die Behandlung von Patienten 
kostendeckend zu gestalten, geschweige denn Gewinne damit zu erwirt-
schaften. 
 
Dies gilt umso mehr für die Zeit während und nach der Corona-Pandemie. 
Diese stellt im Krankenhausbereich eine Zäsur dar. Dadurch bedingt sind 
die stationären Fallzahlen in Deutschland von 2019 zu 2020 um 13,5 % 
eingebrochen.2 2021 blieben die Fallzahlen weitgehend auf dem niedrigen 
Niveau.3 Auch das UKSH war von stark rückläufigen stationären Fallzah-
len während der Corona-Pandemie betroffen. 
 
Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass sich die stationären Fall-
zahlen in Deutschland trotz der demographischen Entwicklung dauerhaft 
auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren werden.4 Dafür verantwortlich 
sind vor allem der Fachkräftemangel und das von der Gesundheitspolitik 
ausgesprochene Ziel, Behandlungen vermehrt ambulant zu erbringen. 
Ergebnisverbesserungen wären selbst durch eine Steigerung der stationä-
ren Fallzahlen beim UKSH in absehbarer Zeit kaum zu erwarten.  

                                                      
1  https://www.forschung-und-lehre.de/management/zur-wirtschaftlichen-lage-der-klinika-1074. 
2  https://www.rwi-essen.de/presse/wissenschaftskommunikation/pressemitteilungen/detail/ 

krankenhaus-rating-report-2022. 
3  https://www.kma-online.de/aktuelles/klinik-news/detail/fallzahlen-auch-im-zweiten-corona-

jahr-stark-ruecklaeufig-47394; AOK Krankenhaus-Report 2022 S.39. 
4  https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/124796/Krankenhaeuser-muessen-sich-auf-

dauerhaft-niedrigere-Fallzahlen-einstellen. 
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Um seine wirtschaftliche Situation zu verbessern, wird das UKSH das 
Hauptaugenmerk auf vorhandenes Einsparungspotential richten müssen. 
 
Der LRH hat für die Jahre 2017 und 2019 geprüft, ob und in welchem 
Ausmaß das UKSH im Bereich der stationären Krankenversorgung 
Gewinne oder Verluste erzielt hat. Eine entsprechende Auswertung hat 
der LRH auch in zwei schleswig-holsteinischen Schwerpunktkranken-
häusern vorgenommen. Dabei wurde anhand der Kostenstruktur der jewei-
ligen Krankenhäuser detailliert untersucht, auf welche Kostenbereiche sich 
die Verluste beziehungsweise Gewinne verteilen. Die Auswertungen 
haben gezeigt, in welchen Bereichen die wesentlichen Einsparungspoten-
ziale zu finden sind.  
 
Die Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt und sollten für eine 
Kurskorrektur genutzt werden, wobei zusätzlich die Auswirkungen und 
Folgen der Corona-Pandemie berücksichtigt werden müssen. 
 

13.2 Stationäre Leistungen im UKSH seit Jahren defizitär 
 
Das UKSH hat allein im stationären Bereich seit vielen Jahren zum Teil 
hohe Defizite erwirtschaftet. Von 2017 bis 2019 ist es sprunghaft zu einer 
Steigerung der Deckungslücke von 6,3 Mio. € auf 31,5 Mio. € gekommen. 
 
Die Defizite sind überwiegend auf die Behandlung von einfachen Fällen 
zurückzuführen. Hochpreisige universitäre Hochleistungsmedizin ist für 
diese Fälle in der Regel nicht erforderlich und wird auch in der Vergütung 
nicht adäquat abgebildet. Denn die Vergütung richtet sich im derzeitigen 
Fallpauschalen-System nach den durchschnittlichen Fallkosten aller Kran-
kenhäuser. Die für alle Krankenhäuser gleiche Durchschnittvergütung ist 
für Krankenhäuser der Maximalversorgung daher oft nicht kostendeckend. 
 
Bei Fällen, die aufgrund ihrer Komplexität vorrangig von Maximalversor-
gern und Universitätskliniken behandelt werden, kann sich das UKSH hin-
gegen nur mit anderen Maximalversorgern vergleichen, da nur deren 
Kosten in die Erlöskalkulation einfließen. Da in diesen Einrichtungen die 
Fallkosten meist ebenfalls hoch sind, sind die Erlöse für diese Fälle für das 
UKSH eher kostendeckend. 
 
Daher wäre es für das UKSH aus wirtschaftlichen Gründen ratsam, sich 
verstärkt auf Patienten mit einer höheren Versorgungsstufe zu konzentrie-
ren.  
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Der LRH erkennt an, dass das UKSH einen Versorgungsauftrag des Lan-
des erfüllt und seine Patienten nur bedingt steuern kann. Einen Großteil 
erhält das UKSH über die Notaufnahme. Darüber hinaus gilt in Deutsch-
land das Prinzip der freien Arztwahl, was eine gezielte Steuerung von 
Patienten ebenfalls erschwert. Daneben ist das UKSH für die ärztliche 
Aus- und Weiterbildung verantwortlich. Daher ist auch die Behandlung von 
Patienten niedrigerer Versorgungsstufen in gewissem Umfang erforderlich. 
Dennoch wird es sich bei zunehmendem Personalmangel, insbesondere 
im Pflegebereich, für das UKSH zukünftig nicht vermeiden lassen, Prioritä-
ten zu setzen.  
 
Das UKSH weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass eine Konzen-
tration auf Maximalversorgungsfälle zwar theoretisch denkbar wäre, aber 
eine vorgelagerte Steuerung der Patientenströme erfordere. Das UKSH 
teilt zwar die Auffassung des LRH, dass es sich überwiegend auf (medizi-
nisch) schwere Fälle konzentrieren sollte, hält dies jedoch unter den gel-
tenden Bedingungen für nicht umsetzbar.  
 
Bezogen auf den sprunghaften Anstieg der Deckungslücke führt das 
UKSH aus, durch den Umzug und die Inbetriebnahme der Neubauten in 
2019 sei über Monate kein Normalbetrieb möglich gewesen. Der vom LRH 
gewählte Vergleichszeitraum von 2017 auf 2019 sei daher für eine Ana-
lyse der Kostenstrukturen nicht sachgerecht. 
 
Der LRH räumt ein, dass die Verluste im stationären Bereich in 2019 ohne 
den Bezug der neuen Zentralkliniken geringer ausgefallen wären. Aller-
dings hatte das UKSH zumindest am Campus Kiel ab Mitte August 2019 
die Möglichkeit, durch die Nutzung der verbesserten Infrastruktur positive 
Effekte zu erzielen. Ob sich die Deckungslücke zukünftig tatsächlich redu-
ziert, bleibt abzuwarten.  
 

13.3 Personalbestand muss an der Leistungsentwicklung ausgerichtet 
werden 
 
Die Anzahl der im UKSH beschäftigten Vollkräfte ist in den vergangenen 
Jahren stetig angewachsen. Zwischen 2017 und 2019 kam es zu einem 
Anstieg von 160 Vollkräften. Allein im ärztlichen Dienst hat sich die Zahl 
der Vollkräfte von 2017 auf 2019 um 78 erhöht, was einem Anstieg um 
5,3 % entspricht. Beim medizinisch-technischen Dienst und Funktions-
dienst stieg die Zahl der Vollkräfte um zusammen 77, also um 2,7 %. Die 
stationären Leistungen sind im selben Zeitraum um 1,9 % gesunken. 
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Die Erhöhung der Vollkräfte geht ohne kompensierende Mehreinnahmen 
stets zulasten des Jahresergebnisses. Das UKSH sollte zukünftig darauf 
achten, die Entwicklung der Personalzahlen flexibler an die Leistungsent-
wicklung anzupassen. Die Erhöhung des Personalbestands ist bei stagnie-
renden bzw. rückläufigen Fallzahlen kaum zu rechtfertigen. Bei den 
Dienstarten medizinisch-technischer Dienst und Funktionsdienst hat die 
Aufstockung der Vollkräfte dazu beigetragen, dass das Defizit in diesem 
Bereich von 2,5 Mio. € in 2017 auf 10,7 Mio. € in 2019 angewachsen ist. 
 
Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des 
sich verschärfenden Pflegepersonalmangels muss das UKSH eine Antwort 
darauf geben, welche Personalausstattung für das zu erwartende 
Leistungsvolumen benötigt wird.  
 
Für 2022 hatte der UKSH-Vorstand durch den Abbau von 90 Vollkräften im 
ärztlichen Dienst ein Einsparungspotential von 9,2 Mio. € eingeplant. 
Dagegen wehrte sich die Ärzteschaft des UKSH mit einem Brandbrief an 
die Landtagsfraktionen und Ministerien. Sie wies auf die gravierenden Fol-
gen für die tägliche Arbeitsbelastung hin. Die Regierungsfraktionen sagten 
dem UKSH daraufhin ihre volle Unterstützung zu. Es gebe keine Notwen-
digkeit des Personalabbaus.1  
 
Sollte es zu der prognostizierten Verstetigung der niedrigeren Fallzahlen 
kommen, ist eine weitere Überprüfung des Personalbedarfs in diesem 
Bereich erforderlich. Dies gilt auch für den medizinisch-technischen Dienst 
und den Funktionsdienst. 
 
Davon ausgenommen ist ausdrücklich das Pflegepersonal. Der LRH 
erkennt an, dass der Pflegebereich derzeit der leistungsbegrenzende Fak-
tor ist. Der vorherrschende Personalmangel bei gleichzeitig geltenden 
Pflegepersonaluntergrenzen führt dazu, dass vorhandene Kapazitäten 
nicht genutzt werden können. Betten und Stationen stehen leer. Das 
UKSH wird eine Antwort darauf geben müssen, wie diese Vorhaltekosten 
künftig refinanziert werden sollen. Auch die aktuell auf Bundesebene von 
der Regierungskommission diskutierte bessere Finanzierung ungedeckter 
Vorhaltekosten2 ist nicht dafür vorgesehen, überdimensionierte Betten-
kapazitäten zu finanzieren.  

  

                                                      
1  Vgl. Lübecker Nachrichten, „UKSH-Ärzte schlagen Alarm: 90 Stellen stehen auf der 

Kippe“, 04.06.2022, S. 7. 
2  Dritte Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und 

bedarfsgerechte Krankenhausversorgung - Grundlegende Reform der Krankenhausver-
gütung, 06.12.2022, S. 20ff. 
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Das UKSH verweist in seiner Stellungnahme darauf, dass es als universi-
tärer Maximalversorger durch gesetzliche und tarifliche Vorgaben, hoheit-
liche Aufgaben und gesundheitspolitische Anforderungen einen strukturel-
len Stellenaufbau habe verkraften müssen, der vom heutigen Finanzie-
rungssystem nicht gedeckt sei. Eine flexible Personalanpassung an das 
Leistungsgeschehen sei insbesondere den Krankenhäusern der universi-
tären Maximalversorgung daher nicht möglich.  
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung. Der Mangel an Pflegepersonal hat 
dazu geführt, dass die vorhandenen Bettenkapazitäten nicht vollumfäng-
lich genutzt werden können. Die vom UKSH für 2023 prognostizierten 
Fallzahlen werden weiterhin deutlich unterhalb des Niveaus vor der 
Corona-Pandemie liegen. Hingegen hat sich der Personalbestand in die-
sem Zeitraum weiter erhöht. Eine derartige Personalpolitik ist unwirtschaft-
lich. 
 

13.4 Hohe Infrastrukturkosten belasten das UKSH 
 
Für die hohe Kostenunterdeckung 2019 im stationären Bereich sind auch 
zu hohe Kosten für die nichtmedizinische Infrastruktur verantwortlich. 
Hierzu zählen unter anderem Verwaltung, Reinigung, IT und Material-
transport. In diesem Bereich waren die 2019 angefallenen Kosten um 
20,4 Mio. € höher als die hierfür erzielten Erlöse. 
 
In dem Fortschreiten der baulichen Sanierungen sieht das UKSH ein gro-
ßes Potenzial, diese Kosten deutlich zu senken. Im Bereich der medizini-
schen Infrastruktur konnte das UKSH nach eigenen Angaben durch die 
Inbetriebnahme der neuen Zentralgebäude die Kosten für den Patienten-
transport reduzieren.  
 
Für die Zukunft plant das UKSH mit Einsparungen durch die Optimierung 
der Infrastruktur mittels automatischer Transporteinrichtungen, wie zum 
Beispiel einer Rohrpostanlage. Weitere Kosteneinsparungen dürften sich 
nach Ansicht des LRH insbesondere aufgrund geringerer Instandhaltungs-
aufwendungen und geringerem Energieverbrauch in den sanierten 
Gebäuden ergeben.  
 
Allein die Fertigstellung des Bauprojekts wird allerdings nicht zu einer 
Kostendeckung in diesem Bereich führen. Das UKSH muss angesichts der 
erheblichen Unterdeckung laufend in allen Bereichen seine Kosten opti-
mieren, insbesondere im stark unterdeckten Bereich der nicht medizini-
schen Infrastruktur. 
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13.5 Fallzahlsteigerungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage nur 
bedingt geeignet 
 
Das UKSH setzt trotz der von Experten prognostizierten rückläufigen stati-
onären Fallzahlen auf eine Strategie der Leistungsausweitung. 
 
Das UKSH macht darauf aufmerksam, dass sich die Krankenhausland-
schaft und die stationäre Versorgung in Deutschland durch die vom Bund 
geplante Krankenhausreform künftig gravierend verändern werde. Bei 
Umsetzung der geplanten Qualitätsstufen könne bzw. dürfe nicht mehr 
jedes Krankenhaus jede Leistung anbieten. Unter dieser Prämisse werde 
das UKSH nach eigener Aussage gegebenenfalls sogar Fallzahlsteigerun-
gen im stationären Sektor verzeichnen. 
 
Zudem warnt das UKSH, dass die Insolvenzen und das Kliniksterben in 
Schleswig-Holstein, über das derzeit täglich in aller Dramatik berichtet 
werde, zu einer Unterversorgung in Schleswig-Holstein führen könnten. 
 
Ob es zu den vom UKSH erhofften Fallzahlsteigerungen kommt, bleibt 
abzuwarten.  
 
Grundsätzlich können Leistungsausweitungen helfen, die Deckungs-
beiträge zu verbessern. Das funktioniert jedoch nur, wenn die Fixkosten 
weitestgehend konstant bleiben und Fallzahlsteigerungen in lukrativen 
Bereichen stattfinden. Erhöhen sich gleichzeitig auch die Fixkosten, etwa 
durch Personalaufstockungen, bleibt der gewünschte Effekt in der Regel 
aus. Bei ohnehin defizitären Leistungen kann die Mengenausweitung 
sogar zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation führen. 
 
Dies belegen die Zahlen der stationären Behandlungen im UKSH. 
Zwischen 2012 und 2017 sind die stationären Behandlungen kontinuierlich 
gestiegen. In demselben Zeitraum ist das Betriebsergebnis gesunken. Das 
Defizit hat sich von -22,6 auf -37,7 Mio. € erhöht.1 Die Leistungsauswei-
tung hat somit nicht zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation 
geführt. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung, dass das UKSH seine Strategie 
der Leistungsausweitung kritisch hinterfragen muss.  

  

                                                      
1  Vgl. Jahresabschluss UKSH zum 31.12.2017, Prüfungsbericht KPMG, Tz. 6.1 Ertrags-

lage, S. 13; Jahresabschluss UKSH zum 31.12.2012, Prüfungsbericht Pricewaterhouse-
Coopers, S. 27 Ertragslage. 
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